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Satzung des Vereins „Kultur GUT im Landkreis Tübingen“

§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen „Kultur GUT im Landkreis Tübingen“ 

(2) Er hat seinen Sitz in Tübingen und soll in das Vereinsregister des Amtsgerichts Tübingen eingetragen werden.

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 Zweck 

Zweck des Vereins ist die Erhaltung des kulturellen Erbes und die Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis Tübingen, insbesondere durch Ausstellungen, Museen, Publikationen, Veranstaltungen und auf jede andere geeignete Weise.

§3 Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigene wirtschaftliche Zwecke, sondern ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51ff. AO).

(2) Der Verein finanziert seine Arbeit durch Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Spenden. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

(4) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt sein Vermögen an den Landkreis Tübingen, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, insbesondere kulturelle Zwecke zu verwenden hat.

§4 Mitglieder

(1) Mitglied können natürliche und juristische Personen werden. Natürliche Personen jedoch nur, soweit sie das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

(2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch schriftliche Beitrittserklärung und deren Annahme durch den Vorstand.

(3) Die Mitglieder haben einen von der Mitgliederversammlung jährlich festzusetzenden Beitrag zu entrichten.

(4) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, durch schriftliche Austrittserklärung an den Vorstand mit einer Kündigungsfrist von mindestens vier Wochen zum Ende des Kalenderjahres oder durch Ausschluß. Der Ausschluß ist insbesondere zulässig, wenn ein Mitglied dem Zweck des Vereins zuwiderhandelt. Über den Ausschluß entscheidet der Vorstand. 

§5 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

(1) die Mitgliederversammlung (§6)

(2) der Vorstand (§7)

§6 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich, darüber hinaus nach Bedarf, statt.

(2) Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden mindestens 14 Tage vorher durch schriftliche Benachrichtigung der Mitglieder oder durch Bekanntmachung in den amtlichen Mitteilungsblättern der Kreisgemeinden und des Landkreises unter Angabe der Tagesordnung einberufen.

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muß einberufen werden, wenn ein Drittel der Mitglieder es schriftlich unter Angabe des Grundes beantragt.

(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Abweichende Regelungen kann die Mitgliederversammlung im Einzelfall beschließen, wenn ein Fünftel der erschienenen Mitglieder dies beantragt.

(5) Jede ordnungsgemäss einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Bei Abstimmungen werden ungültige Stimmen und Enthaltungen nicht mitgezählt. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter festgesetzt. Die Abstimmung muß jedoch geheim durchgeführt werden, wenn ein Fünftel der erschienenen Mitglieder dies beantragt.

(6) Bei Wahlen zum Vorstand des Vereins ist im ersten Wahlgang die absolute, in einem zweiten Wahlgang die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich. Ist auch im dritten Wahlgang keine Stimmenmehrheit zu verzeichnen, entscheidet das Los. Auf Verlangen eines Mitglieds ist die Wahl geheim.

(7) Jedes Mitglied hat eine Stimme.

(8) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen und der Vorstandssitzungen ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Verhandlungsleiter sowie dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§7 Vorstand

(1) Der Vorstand des Vereins im Sinne von §26 BGB besteht  aus dem Vorsitzenden, dem ersten, zweiten und dritten Stellvertreter. Der Vorsitzende ist alleine vertretungsberechtigt. Die Stellvertreter sind gemeinsam mit einem anderen Stellvertreter vertretungsberechtigt. Weitere Mitglieder des Vorstandes sind der Geschäftsführer, der Schatzmeister, der Schriftführer, mindestens zwei Beisitzer und der eventuell zu bestimmende besondere Vertreter. Der Vorstand kann einen besonderen Vertreter nach §30 BGB bestellen.

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. Er bleibt bis zur Wahl seiner Nachfolger im Amt. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 

§8 Kassenprüfer

(1) Die Prüfung der Kasse obliegt einem Prüfungsausschuß. Er besteht aus zwei Mitgliedern, die aus dem Kreis der Mitglieder auf drei Jahre gewählt werden. Sie dürfen nicht dem Vorstand angehören.

(2) Sie haben nach Abschluß des Geschäftsjahres einen Kassenprüfungsbericht vorzulegen und gegebenenfalls die Entlastung des Vorstands zu empfehlen.

§9 Satzungsänderungen

Zur Änderung der Satzung bedarf es einer ¾ Mehrheit der in der Mitgliederversammlung erschienenen Mitglieder.

§10 Schlußbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung nichtig sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen der Satzung gültig. Falls das Registergericht oder die Finanzbehörden Änderungen dieser Satzung verlangen sollten, wird der Vorstand ermächtigt, diese Änderungen zu beschließen. Die Satzung tritt nach dem Eintrag ins Vereinsregister in Kraft.

Errichtet am ______________________


